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Im Arbeitsumfeld von Hospiz- und Palliativversorgung
stehen Mitarbeitende häufig vor ethischen Fragestel-
lungen, die das Lebensende betreffen. Diese Fragen
können die medizinisch-pflegerische, psychosoziale
wie auch spirituelle Dimension erkrankter Menschen
sowie deren An- und Zugehörige betreffen. Im pallia-
tivmedizinischen Kontext sind hier Beispiele wie Thera-
piebegrenzung, Therapiezieländerungen und palliative
Sedierung zu nennen. Im palliativpflegerischen Bereich
finden wir häufig die Themen Lagerung und Mobilität,
grundpflegerische Versorgung sowie Essen und Trinken
am Lebensende, welche die Mitarbeitenden in ethische
Konfliktsituationen bis hin zu Dilemmata führen kön-
nen.

In der psychosozialen Disziplin stehen häufig unausge-
sprochene oder auch sichtbare intra- und extrafamiliä-
re Konflikte im Vordergrund, unterschiedliche Erwar-
tungshaltungen bei erkrankten Menschen und An- und
Zugehörigen wie auch ungleiche Wissensstände und
Wahrnehmungen bei der Krankheitsbearbeitung. Die
spirituelle Dimension betreffend können existenzielle
Grundfragen des schwerkranken und sterbenden Men-
schen das Menschenbild der empirischen Medizin und
Pflege berühren und zu ethischen Fragestellungen füh-
ren.

Auch wenn in der Palliative Care das bio-psycho-sozial-
spirituelle Verständnis zur Grundlage gehört, ist es
dennoch nicht selbstverständlich, dass auch alle Be-
gleitenden dies verinnerlicht haben. Dr. Konrad Stauss
beschrieb es trefflich wie folgt: Dem körperlichen As-
pekt soll durch eine gute Schmerztherapie und Symp-
tomkontrolle Rechnung getragen werden. Gleichzeitig
sollte mithilfe einer guten psychosozialen Betreuung
durch einfühlsames Zuhören den Menschen geholfen
werden, ihr Leben zu einem guten Ende zu bringen.
Gleichwertig sollte den spirituellen Bedürfnissen dieser
Menschen Rechnung getragen werden [1].

Dies stellt eine hohe Anforderung an alle Mitarbeiten-
den in der palliativen Versorgung dar.

Die Frage nach dem Guten…?
Die Sache mit dem Gewissen
Im ethischen Diskurs stellen wir uns immer wieder fol-
gende Fragen:
▪ Was ist jetzt das richtige Handeln oder Nicht-Han-

deln zum Wohle des Patienten?
▪ Was ist für diesen einzigartigen und einmaligen

Menschen gültig, mit dem gemeinsam oder für ihn
entschieden werden muss, wenn er selbst nicht
mehr dazu in der Lage ist?

▪ Ist das, was wir planen, für diesen Menschen tat-
sächlich das Bestmögliche und das Gute?

Es gibt hilfreiche Instrumente und Modelle, wie ethi-
sche Fragestellungen erkannt und bearbeitet werden
können. Das Nijmegener Modell von Steinkamp und
Gordijn, das prinzipienorientierte Modell nach Marck-
mann, das autonomiezentrierte Modell KRISE nach
Gerhard oder das Zwei-Säulen-Modell nach Dietz-Lau-
kemann u. Mayer, um nur einige zu nennen. Der ge-
meinsame Nenner diese Modelle ist die Grundlage der
4 Prinzipien der Medizinethik nach Beauchaump/Chil-
dress (▶Abb. 1) [2].

Ethos meint im Griechischen ursprünglich und an-
schaulich den gemeinsamen Weidezaun um den
Weideplatz, auf dem sich die Herde bei gleichen Le-
bensbedingungen, gleichen Rechten und Pflichten zu
vertragen und zu leben hat. Wenn wir die Ethik als
eine Wissenschaft bezeichnen, die vernünftige Regeln
für gelingendes Menschsein aufstellt, könnte ▶Abb. 1
als Metapher für die Hospiz- und Palliativversorgung

Ethische Entscheidungsfindungen in der letzten Lebensphase
Eine Frage des Gewissens?

Petra Mayer

Palliativpflege

In diesem Artikel werden zum einen die ethischen Prinzipien dargestellt, die am
Lebensende Orientierung und Halt geben können und im weiteren Verlauf die
Bedeutung der Gewissensformen thematisieren und tiefer beleuchten.

HINTERGRUNDINFO

Die 4 Prinzipien der Medizinethik nach Beau-
chaump/Childress
▪ Respekt vor der Autonomie
▪ Gutes Tun/Fürsorge (Benefizienz)
▪ nicht Schaden (Non-Malefizienz)
▪ Gerechtigkeit
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hilfreich sein [3]. Die 4 Prinzipien dienen als Weide-
zaunpfosten. Diese sind miteinander verbunden und
ergeben einen Weideplatz. In diesen Weideplatz wird
die ethische Frage hineingelegt und unter Berücksichti-
gung der vier Prinzipien beleuchtet. Ziel ist es, unter
dieser Berücksichtigung zu einer Entscheidungsfin-
dung zu gelangen.

Die ethische Betrachtungs- und Reflexionsweise soll im
Folgenden um den Gewissensbegriff und dessen Wich-
tigkeit ergänzt werden.

Denn eine ethische Betrachtung ist auch immer eine
Betrachtung des Gewissens. Der lateinische Name für
Gewissen ist conscientia. Con-scientia bedeutet wört-
lich übersetzt Mit-Wisser. Dieser Mitwisser als Gewis-
sen wird als eine innere Instanz verstanden, die das
eigene Verhalten beurteilt. Es kann als eine innerseeli-
sche Repräsentanz bezeichnet werden, die unser Den-
ken, unsere Gefühle und unser Verhalten beurteilt. So-
mit wird das Gewissen zu einem Ort der Selbstprüfung
und der Selbstbewertung unseres Verhaltens. Die
Grundlage dieser Beurteilung ist eine innere Werte-
struktur. Wird diese verletzt, klagt uns das Gewissen
an. Diese Anklage erlebt der Mensch mit Schulderleben
und Schamgefühlen, die eine Verletzung dieser Werte
signalisieren. Sie haben eine Signalfunktion, vergleich-
bar mit dem Erleben von körperlichem Schmerz.

Merke
Schuldgefühle und Schulderleben ist eine innerseeli-
sche Dynamik. Erlebt der Mensch Schulderleben oder
Schuldgefühle, klagt die Gewissensinstanz den Men-
schen an, gegen die verinnerlichte Wertestruktur
verstoßen zu haben!

Differenzierung der Gewissensformen
nach Stauss
Wenn wir ethische Fragestellungen auch als Gewissens-
fragen und in der Folge als Gewissensdiskussion verste-
hen, ist es hilfreich und wichtig, unterschiedliche Ge-
wissensformen zu differenzieren [4]. Denn wer disku-
tiert sonst in uns?

Juristisch-normatives Gewissen

Der Mensch ist vergesellschaftet. Dies bedeutet, dass
im normativ-juristischen Gewissen Gebote und Verbo-
te verinnerlicht sind, die im normativen Recht formu-
liert werden. Diese Gebote und Verbote regulieren das
Zusammenleben des Menschen in der Gemeinschaft,
der er zugehört. Die Werte, die im normativ-juristi-
schen Gewissen aufgerufen werden, sind wandelbar.

Beispiel: Eine Pflegeperson hat verinnerlicht, dass es
ausnahmslos notwendig ist, pflegebedürftige Men-
schen zu lagern, wenn sie dekubitusgefährdet sind. Da-
mit verbunden ist die Annahme, dass sie sich strafbar
macht, wenn sie diese Pflegemaßnahme nicht durch-
führt und sie oder die Institution verklagt werden
könnte. Somit wird die Angst vor Strafe aktiviert.
Wenn nun die pflegebedürftige Person in der letzten
Lebensphase nicht mehr gelagert werden möchte, und
das Ziel die Lebensqualität ist könnte die Pflegeperson
in einen Gewissens-Konflikt geraten.

Spirituelles Gewissen

Das spirituelle Gewissen ist für einen gläubigen Men-
schen grundlegend. In diesem Gewissen sind die Werte
des „Heiligen“, dem man sich durch seinen Glauben
verpflichtet fühlt, enthalten. Aus Sicht des gläubigen
Menschen spricht eine transzendente oder transperso-
nale (Prof. Dr. Wilfried Belschner) höhere Macht (reli-
giös gesprochen Gott) aus dem spirituellen Gewissen
zu ihm. Wenn der Mensch gegen sein spirituelles Ge-
wissen handelt, entsteht spirituelles Schulderleben.

Ethisches Gewissen

Im ethischen Gewissen sind alle Werte enthalten, die
jedem Menschen, unabhängig von seiner weltanschau-
lichen, politischen Orientierung und kulturellen Prä-
gung wesensgemäß zu eigen sind. Zentrale Werte des
ethischen Gewissens können z. B. die allgemeinen Men-
schenrechte oder die sogenannte „Goldene Regel“
sein. Diese bezeichnet den verbreiteten Grundsatz der
praktischen Ethik, der auf menschlichem Handeln be-

▶Abb. 1 Die 4 Prinzipien der Medizinethik nach Beauchaump/Childress.
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ruht. Konventionell formuliert: „Behandle andere so,
wie du von ihnen behandelt werden willst.“ Oder etwas
poetischer: „Was du nicht willst, was man dir tut, das
füg’ auch keinem Anderen zu!“

Psychologisches Gewissen oder
„unbewusstes Gewissen“

Im psychologischen Gewissen, das erstmals von Freud
als „Über-Ich“ beschrieben wurde, sind die unbewuss-
ten Werte der Bindungspersonen aus der eigenen Le-
bensgeschichte und die der soziokulturellen Umwelt
verinnerlicht. Diese werden eingehalten, um nicht die
Bindung zu den (meist in der Kindheit) wichtigen Be-
zugspersonen zu gefährden. Beim Verstoß gegen diese
Werte entstehen häufig unangemessen hohe Schuld-
gefühle, die für Außenstehende meist nicht nachvoll-
ziehbar sind. Ein weiterer Bestandteil des Über-Ichs ist
das Ich-Ideal. Ist es überhöht, geht es mit sehr hohen
Ansprüchen an uns selbst und an die Mitmenschen ein-
her (▶Abb.2).

Beispiel: Frau B. leidet seit 20 Jahren an starken
Schuldgefühlen. Sie gibt sich die Schuld am Tod ihres
Mannes, der nach einem schweren Schlaganfall hoch-
gradig pflegebedürftig war. Als sie sich eine Auszeit
von der Pflege genommen und die Tochter gebeten
hatte, die Pflege zu übernehmen, verstarb der Mann.
Die unbewussten verinnerlichten Werte von Frau B. wa-
ren „Ich lasse Dich nie allein. Ich werde immer bei dir
bleiben, in guten und in schlechten Zeiten, bis in den
Tod“. Nun klagt ihr psychologisches Gewissen sie an,
dass sie schuld am Tod des Mannes ist.

Dieses Beispiel verdeutlicht, warum Schuldgefühle
auch als irreale oder neurotische Schuldgefühle be-
zeichnet werden.

Die Gewissensdiskussion
Wie eingangs erwähnt, stehen Mitarbeitende im Ar-
beitsfeld von Hospizarbeit und Palliativversorgung häu-
fig vor ethischen und Gewissensfragen. Damit stellt
sich oft eine innere Gewissensdiskussion ein, z. B.
▪ wenn ein schwerkranker Mensch ins stationäre Hos-

piz aufgenommen wird mit dem Vorhaben auf Essen
und Trinken zu verzichten,

▪ wenn Pflegefachkräfte täglich eine ärztlich ange-
ordnete künstliche Ernährungstherapie anhängen,
obwohl die erkrankte Person in einer schriftlich
gültigen Patientenverfügung diese Maßnahme ab-

gelehnt hat und dies bislang noch nicht thematisiert
wurde,

▪ wenn das Team einer Palliativstation einen erkrank-
ten Menschen begleitet und die Teammitglieder er-
fahren, dass dieser eine Gewalttat begangen hat, für
die er im Gefängnis gebüßt hat, und dieses Wissen
negative Auswirkungen auf die Beziehungsgestal-
tung hat,

▪ wenn eine erkrankte Person einen ärztlich assistier-
ten Suizid wünscht,

▪ wenn Angehörige einer Einstellung der Therapie
zustimmen müssen, da es der Wille der erkrankten
Person ist.

Die oben beschriebenen Gewissensdiskussionen führen
oft zu Gewissensdilemmata, die den Alltag im palliativ-
hospizlichen Umfeld begleiten.

▶Abb. 2 Wenn wir gegen unsere Gewissensstrukturen verstoßen,
entsteht Schulderleben.

FAZIT

Wenn wir gegen unsere Gewissensstrukturen
verstoßen, entsteht Schulderleben!
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Die Angehörige einer Patientin formulierte es treffend
und eindrücklich, als es um die Entscheidung ging, eine
lebenserhaltende Maßnahme einzustellen: „Ich möch-
te nicht, dass sie leidet und ich möchte ihren Willen
respektieren. Ich möchte aber auch nicht an ihrem Tod
schuld sein!“

Kompetenzen als Begleitende
entwickeln
Eine wertvolle Kompetenz im Arbeitsalltag ist die Sen-
sibilisierung für unterschiedliche Gewissensformen, die
ihren Ausdruck als innerer oder äußerer Konflikt finden
können. Die Auseinandersetzung damit dient der För-
derung einer Selbstsorge- und Teamkultur, denn die
psychische Gesundheit ist gefährdet, wenn Menschen
gegen die eigenen Gewissenswerte handeln und Res-
sourcen zur Reflexion fehlen. Dies führt zur Frage, wie
die Verantwortungsethik den Personen gegenüber ver-
lebendigt wird, die Menschen am Lebensende beglei-
ten und täglich mit existenziellen Fragen konfrontiert
sind.

Die Fragen, welches Gewissen in uns am stärksten wirkt
und wie es wirkt, lohnt sich immer! Dies gilt selbstver-
ständlich auch außerhalb der Hospizarbeit und Pallia-
tivversorgung.

Eine weitere Kompetenz, die Menschen in psychosozia-
len, pflegerischen und medizinischen Arbeitsfeldern
entwickeln sollten, ist die sozial-emotionale Kompe-
tenz. Sie zeichnet sich aus durch:
▪ Wahrnehmung der eigenen Gefühle – Selbstwahr-

nehmung,
▪ empathische Wahrnehmung der Gefühle des Ande-

ren – zwischenmenschliche Wahrnehmung,
▪ Perspektivwechsel, in dem man ahnend nachemp-

finden kann, wie der Andere sich erleben könnte.

Perspektivwechsel befähigen uns, die naive Illusion zu
verlassen, dass nur unsere eigene subjektive Wahrneh-
mung die richtige oder nur unser Gewissen das „richti-
ge“ Gewissen ist. Unreflektiert kann dies zur Falle in
ethischen Fallbesprechungen werden: Die Frage ist
dann: Wer sieht es „richtiger“ oder wer hat die „richti-
ge Wahrnehmung“?

Ethische und Gewissenskompetenz ermöglicht, zwi-
schen eigenen Erlebensperspektiven und den Erlebens-
perspektiven des Anderen hin und her zu wechseln. So-
zial-emotionale Kompetenz verschränkt die emotiona-
le Selbstwahrnehmung und die zwischenmenschliche
Wahrnehmung des Anderen.

Sozial-emotionale Kompetenz korreliert positiv mit fol-
genden Aspekten (nach K. Strauss, unveröffentlicht):

▪ körperliche Gesundheit,
▪ seelische Gesundheit,
▪ bessere Arbeitsleistungen,
▪ Führungsfähigkeit (erfolgreiche Führung beruht zu

ca. zwei Drittel auf der emotional-sozialen Intelli-
genz),

▪ Selbstverwirklichung eigener Fähigkeiten und
gesetzter Ziele,

▪ subjektives Wohlbefinden.

Umgang mit Schuldgefühlen und Ge-
wissenskonflikten im ethischen Diskurs
Neben den „großen ethischen Fragen am Lebensende“
ist die tägliche Routine geprägt von der „kleinen Ethik
des Alltags“. Sie besteht aus den unzähligen Entschei-
dungen des täglichen Lebens zumWohle der betreffen-
den Menschen. Spätestens dann, wenn Menschen die
terminale Krankheitsphase erreichen, in der das Nach-
lassen der Lebenskraft erkennbar ist, braucht es eine
Anpassung der Pflegeziele und -maßnahmen. Nicht
selten bedeutet diese Anpassung „ein Verzichten-Dür-
fen“ von Maßnahmen, die bis zu diesem Zeitpunkt die
Regel waren.

Dies kann zu Diskussionen im Team führen: „Dauer-
brenner“ im pflegerischen Alltag:
▪ Umfang und Dauer von Mobilitätsmaßnahmen,
▪ Kontrolle von Gewicht und Führen von Einfuhr-

plänen,
▪ Häufigkeit von Lagerungsmaßnahmen bei bettläge-

rigen Personen,
▪ Anpassung von Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr,
▪ Angebot von psychosozialer Begleitung und Be-

schäftigungstherapie.

Führt die Diskussion im Team zu einem Dilemma, z. B.
da die Einschätzung unterschiedlich ist, kann dies zu
subjektivem Schulderleben führen.

FALLBEISPIEL

Fall 1 – Aus der Praxis
In einem ethischen Fallgespräch soll die Situation
von Frau D. eruiert werden. Frau D. ist 84 Jahre alt
und an einer weit fortgeschrittenen Demenz er-
krankt. Sie hat Schluckstörungen und ist hoch-
gradig aspirationsgefährdet. Da sie nicht mehr
stabil sitzen kann, erhielt sie ihr Essen regelmäßig
in halbliegender Position. Zunehmend lehnte sie
die Nahrung ab.
Die Pflegefachperson sagt in der Fallbespre-
chung: „Wenn ich Frau D. nichts mehr zu essen
gebe, bin ich schuld, wenn sie verhungert! Die
Tochter hat dies auch schon zu mir gesagt!“

Palliativpflege
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Der äußere Rahmen stellt rechtliche Vorgaben dar.
Dazu gehören Gesetze, Gebote, Expertenstandards
und Leitlinien, die Handlungssicherheit gewährleisten
sollen. Der innere Rahmen zeigt das subjektive Erleben
der betroffenen Person im Handeln.

Demgegenüber ist im Expertenstandard Ernährungs-
management zur Sicherung und Förderung der oralen
Ernährung in der Pflege formuliert:

„Kann das Ziel nicht erreicht werden, weil sich die
Bedürfnisse von PatientInnen und BewohnerInnen aus
bestimmten Gründen nicht in Einklang mit einer be-
darfsgerechten Ernährung bringen lassen, sind ent-
sprechende Hinweise in der Dokumentation zu finden.
Selbstbestimmung und Autonomie des Betroffenen
haben stets Vorrang vor Bedarfs-Zielsetzungen. Das
bedeutet, dass beispielsweise in der Palliativsituation
die Ablehnung von Nahrung akzeptiert werden muss“
[5].

Obwohl der äußere Rahmen der rechtlichen Vorgaben
einen Verzicht bzw. die Reduktion der Nahrung erlaubt
bzw. gebietet, kann der innere Rahmen der Pflegefach-
personen und der Angehörigen ein ganz anderer sein.

Vorsicht „Schuldfalle“
Reaktion auf subjektives Schulderleben
bei professionell Begleitenden

Dieses Fallbeispiel zeigt eine weitere Situation im Ar-
beitsfeld palliativer Versorgung. In diesem Fall weiß
Herr L., dass er sich im äußeren Rahmen der zulässigen
Leidenslinderung befunden und entsprechend verhal-
ten hat. Er hat keine zu hohe Dosis der Medikamente
appliziert und auf Anordnung der Palliativärztin gehan-
delt. Er weiß, er hat richtig gehandelt. Gleichzeitig
meldet sich sein Gewissen, und er reagiert mit Schuld-
gefühlen. Das eigene Gewissen (innerer Rahmen) klagt
Herrn L. an (▶Abb.3).

Bei der Konfrontation mit irrealen (also rein subjekti-
ven, äußerlich kaum nachvollziehbaren) Schuldgefüh-
len sind Teammitglieder oder Begleitende – wenn sie
dies nicht reflektiert haben – dazu verleitet, unbewusst
und ungewollt in die Schuldfalle hineinzutappen [6].

Nicht hilfreiche Äußerungen bei äußerlich irrealen
Schuldgefühlen sind z. B.:
▪ Sie brauchen sich doch nicht schuldig zu fühlen,

sie haben es nur gut gemeint.
▪ Sie brauchen keine Schuldgefühle zu haben, sie

haben nichts falsch gemacht.
▪ Sie trifft keine Schuld.

FALLBEISPIEL

Fall 2
Herr L., Krankenpfleger in der ambulanten Palliativversorgung,
ist bei Frau M. zum Hausbesuch. Frau M. ist 46 Jahre alt, an
einem Mammakarzinom mit infauster Prognose erkrankt und
befindet sich nach Einschätzung aller Beteiligten in der Ster-
bephase. Herr L. kennt die Patientin schon von zwei Hausbe-
suchen, auch ihren Ehemann Herrn M., der sie zu Hause ver-
sorgt.
Nachdem Herr L. das Wohnzimmer betritt, beobachtet er,
dass Frau M. unter starker Unruhe mit Atemnot und mögli-
cherweise auch unter Schmerzen leidet. Nach Rücksprache
mit der Palliativärztin erhält die Patientin zunächst 5mg Mida-
zolam als Bedarfsmedikation subkutan gegen die Unruhe. Da
nach 15 Minuten keine Linderung zu erkennen ist, injiziert Herr
L. nach erneuter Rücksprache zusätzlich 5mg Morphin sub-
kutan. Nach etwa 10 Minuten entspannt sich die Patientin
deutlich. Die Atmung wird ruhiger, Mimik und Gestik wirken
deutlich entspannter.
Herr L. bleibt noch 20 Minuten vor Ort und verabredet mit dem
Ehemann, dass er sich am Abend nochmals melden wird, um
zu fragen, wie es geht. Dann fährt er ins Büro zurück. Auf dem
Weg dorthin erreicht ihn der Anruf des Ehemannes, dass seine
Frau gerade verstorben ist. Herr L. spürt sofort, dass in ihm
Schuldgefühle aufsteigen, dass er das Sterben der Patientin
beschleunigt hat.

▶Abb. 3 Innerer und äußerer Rahmen.
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Solche Aussagen verhindern, dass sich die betroffene
Person mit ihrem eigenen subjektiven Schulderleben
auseinandersetzen kann, das aus dem Gewissen ent-
springt (▶Abb.4).

Nur das eigene Gewissen hat die Deutungshoheit über
das eigene Schulderleben, d. h. nur die Person selbst
kann durch die Auseinandersetzung mit dem eigenen

Gewissen in einem inneren Klärungsprozess seine
Schuld/Unschuld bestimmen – und nicht der Kollege
oder die Kollegin.

Interessenkonflikt

Die Autorinnen/Autoren geben an, dass kein Interessenkon-
flikt besteht.
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Petra Mayer
Am Hang 16
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PRAXIS

Hilfreiche Fragen im Umgang mit subjektivem Schuld-
erleben im kollegialen Setting
▪ Wem gegenüber haben Sie ein Schulderleben – sich selbst,

einem anderen Menschen oder einer höheren Macht (Gott)
gegenüber?

▪ Wie fühlen Sie sich dabei, wenn Sie an die Situation denken?
▪ Spüren Sie dies auch körperlich?
▪ Wofür fühlen Sie sich am meisten schuldig?
▪ Wofür fühlen Sie sich nicht schuldig?
▪ Welches Bedürfnis haben Sie durch das, was Sie getan haben,

erfüllt?

Wie würde ein neutraler Dritter die Frage beantworten: Ist die
Intensität Ihrer erlebten Schuldgefühle angemessen und
nachvollziehbar bezogen auf die angegebene Tat? Hinweis:
Hier gibt der Kollege oder die Kollegin selbst die Deutung, wie
es aus seiner oder ihrer Sicht ein neutraler Dritter sehen würde.

▶Abb. 4 Schuldfalle.
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